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Augsburg, 10.11.2017

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die deutschen Kommunen, so auch Augsburg, versuchen seit Jahren, der hohen Feinstaub-
Belastung Herr zu werden. Diesem Ziel dienen auch die Umweltzonen. Dort dürfen nur Autos
fahren, die über eine Feinstaub-Plakette verfügen. Baumaschinen und Baufahrzeuge sind von der
Regelung jedoch generell ausgenommen. Nur wenn Baufirmen neue Geräte anschaffen, müssen
diese gesetzliche Abgas-Grenzwerte erfüllen.

Baumaschinen tragen in deutschen Städten in weit größerem Maße zur Verunreinigung der
Atemluft mit gesundheitsschädlichen Feinstaub-Partikeln bei als bisher bekannt.
Das Umweltbundesamt hat vor einer außergewöhnlich hohen Feinstaub-Belastung in
Deutschlands Großstädten durch Baumaschinen gewarnt. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die
zulässigen Grenzwerte an zahlreichen Messstellen nicht eingehalten werden können. die Hälfte
der Feinstaub-Emissionen des Straßenverkehrs „aus motorischer Verbrennung im städtischen
Bereich“ sei auf den Betrieb von Baumaschinen zurückzuführen. Sie können punktuelle
Belastungen verursachen, die zur Überschreitung der Feinstaub-Grenzwerte beitragen können.

Deshalb müssen auch mobile Maschinen in die Luftreinhalteplanung einbezogen werden.
Dringend geboten ist die Partikelbegrenzung für neue Diesel-betriebene Baumaschinen durch
Ausrüstung mit Partikelfiltern. Da sich dadurch erst nach und nach ein Erfolg bei der Minderung
der Luftbelastung einstellt, sollten auch ältere Baumaschinen mit Dieselpartikelfiltern ausgestattet
oder durch neue, sauberere Maschinen ersetzt werden.

Fraktionsvorsitzende
Margarete Heinrich

Fon 0821-324-2150
Fax 0821-324-2151
info@spd-stadtrat-
augsburg.de



Von der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) wurden Empfehlungen
formuliert, die für vergaberechtliche Entscheidungen zugunsten von emissionsarmen
Baumaschinen im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen, bei Bauaktivitäten im
verwaltungsinternen Einsatz emissionsarmer Bauaktivitäten in Gebieten mit hohen
Feinstaubbelastungen gelten.

Viele Bürgerinnen und Bürger in Augsburg sind aufgrund der Bauaktivitäten der
Feinstaubbelastung in hohem Maße ausgesetzt.

Die SPD-Stadtratsfraktion stellt deshalb folgenden

Antrag:

1; Die Verwaltung wird beauftragt, bei der vergaberechtlichen Entscheidungen darauf zu
achten, für den Einsatz von emissionsarmen Baumaschinen als Mittel zur Bauausführung im
Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen Anforderungen in der Leistungsbeschreibung
vorzusehen und bei der Wertung von Angeboten zu berücksichtigen. Hierbei wird ebenso
wie im Bereich privater Baumaschinen auf den Einsatz einer Baumaschine mit einer neuen
Abgasstufe mit geringeren Partikelemissionen oder den Einsatz einer Baumaschine mit
einem nachgerüsteten Partikelminderungssystem abgestellt.

2; Die Verwaltung wird beauftragt im Bereich privater Bautätigkeiten in Gebieten mit hohen
Feinstaubbelastungen eine stufenweise Verpflichtung zum Einsatz von Baumaschinen mit
einem nachgerüsteten Partikelminderungssystem einzuführen.

3; Die Verwaltung wird beauftragt, Baumaschinen der Stadt Augsburg und der Töchter
entweder mit einem Partikelminderungssystem nachzurüsten bzw. neue Baumaschinen in
Abhängigkeit der Leistungsklasse Stufe III A oder Stufe III B der RL 97/68/EG anzuschaffen.



Mit freundlichen Grüßen

Margarete Heinrich Gabriele Thoma
Fraktionsvorsitzende Stadträtin

Dieter Benkard Hüseyin Yalcin
Stadtrat Stadtrat


